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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den vom Landkreis Osnabrück wahrzunehmenden öffentlichen Belangen wird folgende 
Stellungnahme abgegeben. 
 
 
Regional- und Bauleitplanung: 
 
Wie in der Begründung korrekt dargelegt, steht der gemeindlichen Windenergieplanung das 
derzeit rechtskräftige RROP mit dessen Teilfortschreibung Energie 2013 entgegen. In dieser 

wurden Vorranggebiete Windenergienutzung mit der Wirkung von Eignungsgebieten festge-
setzt; die hier angedachte Fläche liegt in keinem festgesetztem Vorranggebiet Windenergie-
nutzung und verstößt somit gegen derzeitige Ziele der Raumordnung.  
  
Der aktuell öffentlich ausliegende zweite Entwurf des RROP weist für die Fläche des Bebau-
ungsplanes ein Vorbehaltsgebiet für landschaftsbezogene Erholung aus und unterliegt als 
Grundsatz der Raumordnung damit der gemeindlichen Abwägung.  
Westlich sowie südlich wird das Plangebiet von Vorranggebieten Wald sowie Natur & Land-
schaft begrenzt. Es ist planerisch darauf zu achten, dass eine Beeinträchtigung dieser Vor-
ranggebiete ausgeschlossen wird.  
Ebenfalls südlich grenzt ein Vorranggebiet Biotopverbund an bzw. ragt in geringem Maße in 
die Planfläche hinein. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen dürfen die Anbindung 
und Funktionsfähigkeit der Kerngebiete und Verbundachsen des Biotopverbundes nicht be-

einträchtigen oder ihre Entwicklungsfähigkeit behindern, so die Zielaussage des RROP-Ent-
wurfs. Entsprechend der – zum zweiten Entwurf ausliegenden - Beikarte D.3 Übersichtskarte 
zum Biotopverbund ist ersichtlich, dass es sich bei der hier gegenständlichen Fläche (Gemar-
kung Berge, Flur 8, Flurstück 161) um eine Verbindungsfläche handelt, welche die Kernflächen 
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des Biotopverbundes miteinander verbindet. Um bei der Überplanung des Vorranggebietes 
Biotopverbund einem Konflikt mit diesem Ziel der Raumordnung vorzubeugen, sollte eine Pla-
nung in Erwägung gezogen werden, welche diese Fläche geringstmöglich beeinträchtigt.  
Die Planung ist somit erst mit Rechtskraft des in Aufstellung befindlichen RROP in seiner jet-
zigen, zweiten Entwurfsform als raumordnerisch vertretbar anzusehen.  

  
Die Anwendbarkeit des § 245e Abs. 5 BauGB ist gegeben, allerdings wäre die Planung mit 
dem rechtskräftigen RROP inkl. Teilfortschreibung Energie 2013 als Ziel der Raumordnung 
nicht vereinbar. Daher wäre entsprechend § 245e Abs. 5 BauGB durch die Gemeinde ein An-
trag auf Zielabweichung zu stellen, welchem umgehend stattgegeben werden soll, sofern der 
Raumordnungsplan an der von der Gemeinde geplanten Stelle kein Gebiet für mit der Wind-
energie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen festlegt. 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Änderung 
des Flächennutzungsplanes. Hierzu hat bereits ein Vorgespräch stattgefunden. Eine abschlie-
ßende Stellungnahme kann jedoch erst nach Vorlage vollständiger Planunterlagen abgegeben 
werden. Das Projekt „Energie für Berge“ wird insgesamt begrüßt.  

  
Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Geltungsbereich im Landschaftsschutzgebiet 
„Nördlicher Teutoburger Wald – Wiehengebirge“ (LSG OS 01) befindet. Damit eine Genehmi-
gung für die FNP-Änderung erteilt werden und diese anschließend Rechtskraft erlangen kann, 
ist eine Entlassung des Bereiches aus dem Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Diese ist bei 
der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Auf die Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
 
Untere Denkmalschutzbehörde: 
 
Aus Sicht der Baudenkmalpflege bestehen gegen die 64. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Samtgemeinde Fürstenau, Mitgliedsgemeinde Berge keine Bedenken.  

  
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege der Stadt und des Landkreises Osnabrück be-
stehen hinsichtlich der Planaufstellung folgende Bedenken:   
   
Nur wenige Meter westlich der Nordwestecke des Plangebietes befinden sich im bewaldeten 
Bereich das gesetzlich geschützte, vorgeschichtliche Kulturdenkmal „Grabhügel Berge FStNr. 
13“. Dieses archäologische Baudenkmal darf nach § 6 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes 
nicht zerstört und in seinem Bestand nicht gefährdet oder beeinträchtigt werden, auch nicht 
durch die Bauarbeiten zur Errichtung der geplanten Windkraftanlage oder durch deren Betrieb. 
Eingriffe in die denkmalwerte Substanz oder Beschädigungen des Kulturdenkmals zum Bei-
spiel durch Havarien der Anlage sind von vornherein baulich und sicherheitstechnisch auszu-
schließen. 

  
Die Errichtung einer Windkraftanlage in unmittelbarer Nähe beeinträchtigt außerdem das Er-
scheinungsbild des archäologischen Baudenkmals deutlich. Diese Beeinträchtigung durch 
eine Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien ist jedoch nach Änderung von § 7 des Nie-
ders. Denkmalschutzgesetzes im Jahr 2022 hinzunehmen.   
   
Außer dem genannten Kulturdenkmal befinden sich im Umfeld des Plangebiets weitere erhal-
tene vorgeschichtliche Grabhügel, darüber hinaus sind die Standorte von einigen zerstörten 
Grabanlagen bekannt. Insgesamt stellt sich der Bereich um den Höhnenberg als vorgeschicht-
liche Gräberlandschaft dar. Daher ist im Plangebiet unter der Erdoberfläche mit dem Auftreten 
von Resten weiterer, bislang unbekannter Grabanlagen zu rechnen, die bei den anstehenden 
Erdarbeiten zerstört werden können. 
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Deshalb ist die für die anstehenden Bau- bzw. Erdarbeiten einzuholende denkmalrechtliche 
Genehmigung nach § 13 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes mit folgenden Bedingungen 
zu verknüpfen:   
  
1. Anlegen von Suchgrabungsschnitten (in engmaschiger Abfolge) von ca. 5 m Breite und 

mindestens 50 m Länge zur Klärung der konkreten Befund- und Fundsituation auf den 
durch Bodeneingriffe betroffenen Flächen im Plangebiet; 

2. ggf. vollständige Ausgrabung und Dokumentation der angetroffenen archäologischen 
Fundstellen.   

  
Ich weise darauf hin, dass die dabei entstehenden Kosten (für Material-, Maschinen- und Per-
sonaleinsatz) nicht von der Archäologischen Denkmalpflege übernommen werden, sondern 
vom Vorhabenträger als Verursacher zu tragen sind (§ 6 [3] Nieders. Denkmalschutzgesetz).   
   
Die zusätzlich geltende, generelle gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht archäologischer 
und paläontologischer Bodenfunde nach § 14 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes ist dar-
über hinaus zu beachten (vgl. nachrichtliche Übernahme auf der Planzeichnung). 

 
Landwirtschaftlicher Immissionsschutz: 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der 64. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde 
Fürstenau gibt es folgende Anmerkungen:   
  

 Wie auf Seite 4 der Kurzerläuterung beschrieben, sind Gutachten zu den Themen Schall 
und Schatten erforderlich, um zu diesen Aspekten die Umweltauswirkungen betrachten zu 
können. Hierbei sind die Richtwerte der TA-Lärm bzw. die maximal zulässigen Beschat-

tungszeiten maßgeblich.  

 Ich weise darauf hin, dass gemäß den Hinweisen zum Schallschutz bei Windkraftanlagen 
des LAI Nr. 4.2 empfohlen wird, den Nachtbetrieb einer WEA erst aufzunehmen, sobald 
eine Typvermessung vorliegt, durch die die Einhaltung der Richtwerte belegt wird.  

 Die erforderlichen Gutachten sind nach Maßgabe des Windenergieerlasses vom 
02.09.2021 zu erstellen.  

 Die Vereinfachungen der Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung einer WEA gem. 

§ 249 Abs. 10 BauGB kommen nur WEA im Außenbereich zugute. Da zeitgleich die Auf-
stellung eines Bebauungsplans geplant ist, ist entsprechend der Faustformel des OVG 
Münster ab dem Abstand der dreifachen Gesamthöhe einer WEA eine optisch bedrän-
gende Wirkung auf Wohnhäuser nicht zu erwarten. Bei einem Abstand zwischen der zwei- 
und dreifachen Gesamthöhe ist besonders zu prüfen, ob eine optisch bedrängende Wir-
kung vorliegen kann. 

 
Bauaufsicht Innenbereich: 
 

Aus Sicht der Bauaufsicht Innenbereich bestehen gegen die Änderung des o.g. Flächennut-
zungsplanes keine Bedenken. 
 
Untere Naturschutz- und Waldbehörde: 
 
Eine endgültige Stellungnahme kann derzeit nicht gegeben werden, da wichtige Planungsun-
terlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 der Gemeinde Berge, wie der Umwelt-
bericht und der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag, nicht vorliegen.  
 
Das Planungsgebiet des Bebauungsplanes Nr. 23 der Gemeinde Berge liegt im Landschafts-
schutzgebiet „Nördlicher Teutoburger Wald – Wiehengebirge“ (LSG OS 01). Im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des B-Planes ist deshalb ein Antrag auf Herausnahme der betreffen-
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den Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG-Löschung), u.a. einschließlich der Prü-
fung von Alternativstandorten und einer ausführlichen Begründung, bei der Unteren Natur-
schutzbehörde zu stellen.  
Damit zusammenhängend sollten im Rahmen der 64. Änderung die Flächen des Landschafts-
schutzgebietes im Bestand sowie die zukünftig vorgesehene Abgrenzung des LSG auch im 

Flächennutzungsplan dargestellt werden.    
 
Weiterhin befindet sich der geplante Standort der Windenergieanlage in einem Bereich von 
regional bedeutenden und unbeeinträchtigten Landschaften sowie entsprechend dem Land-
schaftsrahmenplan des Landkreises Osnabrück 2023 in einer Landschaftsbildeinheit mit hoher 
Bedeutung, weshalb die Planung hierauf bezogen kritisch zu werten ist. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange entbindet nicht von 
der Verantwortung im Sinne von § 2 Abs. 1 BauGB. Das Ergebnis der Abwägung bitte ich 
mitzuteilen.  
 
Eine digitale Ausfertigung der o. a. Bauleitplanung ist unter Hinweis auf Nr. 38.1 VV-BauGB 
nach Bekanntmachung auf der Internetplattform in den Ordner „85 BPlan_rechtsverb. Planun-
terlagen“ hochzuladen. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Im Auftrag 
gez. Koch 
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Stadt Osnabrück  •  Postfach 44 60  • 49034 Osnabrück 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Fachdienst 6 – Planen und Bauen 
– Denkmalschutz – 
Am Schölerberg 1 
49082 Osnabrück 

 
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN 
Dienststelle 

Archäologische Denkmalpflege 
Stadt- und Kreisarchäologie 
Dienstgebäude (Postanschrift siehe unten) 

Lotter Straße 6  
(über "emma-theater") 

 
 Heger Tor / "emma-theater" 
Auskunft erteilt 

Herr Friederichs 
Telefon Telefax 
(0541) 323-2277 (0541) 323-152277 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

 
Mein Zeichen                     Datum 

 2024-05-17 
 
 
 
Betr.: Bauleitplanung der Samtgemeinde Fürstenau 

 Schreiben vom 13.05.2024 Zeichen: II/5/60 

hier: 63. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fürstenau (frühzeitige 

Beteiligung TöB) 

 

 

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege der Stadt und des Landkreises Osnabrück be-

stehen gegen die Planänderung keine Bedenken. 

 

Die generelle gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht archäologischer und paläontologi-

scher Bodenfunde nach § 14 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes ist zu beachten (vgl. 

nachrichtliche Übernahme auf der Planzeichnung). 

 

Im Auftrag 

 

A. Friederichs 

 
Stadt Osnabrück • Archäologische Denkmalpflege • Stadt- und Kreisarchäologie • Lotter Straße 2 • 49078 Osnabrück 

Tel. (0541) 323-2277 • Mail: archaeologie@osnabrueck.de 
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Henrike Barlage

Von: Janning, Peter (NLSTBV-OS) <Peter.Janning@nlstbv.niedersachsen.de>

Gesendet: Montag, 3. Juni 2024 18:48

An: H. Barlage

Betreff: AW: Bauleitplanung der Samtgemeinde Fürstenau: 64. 

Flächennutzungsplanänderung - Stellungnahme NLStBV-OS

Kategorien: in enaio angelegt

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl 0541 503- Osnabrück 

III/5/60 / 13.05.2024 
Eingang 17.05.2024 

2141/21101- L102 798 03.06.2024 

Bauleitplanung der Samtgemeinde Fürstenau 

hier: 64. Änderung des Flächennutzungsplanes  
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sehr geehrte Frau Barlage! 
 
 
Die oben näher bezeichnete Bauleitplanung berührt die Belange der von hier betreuten Landesstraße 102, 
daher nehme ich in straßenbaulicher und verkehrstechnischer Hinsicht hier wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Flächennutzungsplanänderung bestehen von hier keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Jedoch verweise ich bzgl. der Anbindung an die Landesstraße 102 ausdrücklich auf meine derzeit noch 
ausstehende Stellungnahme zum verbundenen BPlan 23 „Sondergebiet Energiepark Berge Süd“ der 
Gemeinde Berge. Aufgrund von Klärungsbedarf bzgl. der Erschließung, wurde für die Stellungnahme am 
31.05.2024 um Fristverlängerung bis zum 14.06.2024 gebeten. 
 
Im Weiteren betrifft die Flächennutzungsplanänderung das von hier betreute Straßennetz nicht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
Peter Janning 
_________________________________________________________ 
Peter Janning 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Osnabrück 
Fachbereich 2 
Mercatorstraße 11 
49080 Osnabrück 
Telefon: +49 541 503-798 
Fax: +49 541 503-779 
E-Mail: Peter.Janning@nlstbv.niedersachsen.de 
www.strassenbau.niedersachsen.de 
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per e-mail

Bauleitplanung der Samtgemeinde Fürstenau; 64. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Fürstenau, Hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Boden
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert  in Deutschland das
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Bei Bau, Betrieb und Rückbau von Windenergieanla-
gen (WEA) sind Beeinträchtigungen der im BBodSchG definierten Bodenfunktionen zu vermei-
den oder zu mindern. Dies entspricht der Vorsorgepflicht des BBodSchG (§7). Schädliche Bo-
denveränderungen  sind  abzuwehren  (BBodSchG  §4).  Demzufolge  geben  wir  im  Folgenden
Empfehlungen zum Bodenschutz  bei  der Planung (z.B.  für  Potenzialstudien,  Bauleitplanung)
und bei Bau- bzw. Rückbaumaßnahmen von WEA. Zudem geben wir fachliche Hinweise zur
weiteren Prüfung im Verfahren. Mit Grund und Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und scho-
nend umzugehen und flächenbeanspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entspre-
chen (LROP 3.1.1, 04).

Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut Boden in dem zu erar-
beitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich be-
schrieben und eine Bodenfunktionsbewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz
(vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. Zur Unterstützung bei der
Bewertung der Bodenfunktionen und der Empfindlichkeiten von Böden stellt das LBEG über den
NIBIS® Kartenserver bodenkundliche Netzdiagramme bereit, die in der Planung verwendet wer-
den können. Eine Beschreibung der Diagramme und Hinweise zur Anwendung finden Sie in
Geofakten 40.

Dienstgebäude 
GEOZENTRUM HANNOVER
Stilleweg 2
30655 Hannover 
Verkehrsanbindung 
Stadtbahnlinie 7 bis Pappelwiese

Telefon
0511 643-0
Telefax
0511 643-2304 
E-Mail
Poststelle@lbeg.niedersachsen.de
Internet
http://www.lbeg.niedersachsen.de

Bankverbindung
Nord/LB 
IBAN: DE 84 2505 0000 0106 0223 95
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H XXX

Steuernummer
Steuernummer beim Finanzamt Hannover Nord:
25/202/29467
USt. – ID- Nummer:
DE 811289769

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover

Bearbeitet von Katrin May

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl Hannover
III/5/60, 17.05.2024 TOEB.2024.05.00193 0511-643-3351 19.06.2024

E-Mail
toeb-beteiligung@lbeg.niedersachsen.de

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=BK50_BODENFUNKTIONEN&&POS-BOX=32414811.8401423%7C5828438.26199996%7C32415106.4213775%7C5828732.0136951;4647&POS-MARK=false&L-LEG=docked
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_40_1_2022
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Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden ent-
sprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien:

Kategorie

Plaggenesch

Die Karten können auf dem NIBIS® Kartenserver eingesehen werden. Gemäß dem Nds. Lan-
desraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind Böden, welche die natürlichen Bodenfunktio-
nen und die Archivfunktion in besonderem Maße erfüllen, vor Maßnahmen der Siedlungs- und
Infrastrukturentwicklung besonders zu schützen. Schutzwürdige Böden sollten bei der Ermittlung
des Kompensationsbedarfs besondere Berücksichtigung finden.

Bodenschutz beim Bauen

In der Planung sollten zudem frühzeitig Grundsätze zum Bodenschutz beim Bauen verankert
werden. Diese sind gemäß DIN 19639 u.a. dann von besonderer Bedeutung, wenn die Böden
nach der Maßnahme weiterhin die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen sollen (z.B. die umlie-
genden Flächen). Beim Bau von Windenergieanlagen bestehen unterschiedliche Wirkfaktoren,
die negative Beeinträchtigungen des Bodens auslösen können. In der Bauphase sind dies ins-
besondere Baustraßen, Lager-, Arbeits- und Abstellflächen, Befahrung durch Maschinen, Bode-
naushub und -umlagerung. Auch anlagebedingt sind Böden betroffen, insbesondere durch Ver-
siegelung oder die Verlegung von Kabelverbindungen im Boden.

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir nachfolgend einige Hinweise zur Vermeidung und
Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sind insbesondere
folgende DIN-Normen zu berücksichtigen: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-
rung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN
19731 Verwertung von Bodenmaterial.

Um dauerhaft negative Auswirkungen zu vermeiden, sollten die Böden im Bereich der Bewe-
gungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszo-
nen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und auf-
getragen werden.  Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte  ortsnah,  schichtgetreu,  in
möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (ge-
mäß DIN 19639). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit
unterschiedlichen  Eigenschaften  vermieden  werden.  Auf  verdichtungsempfindlichen  Flächen
sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt
werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden
geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden.

Insbesondere bei größeren Vorhaben empfehlen wir die Hinzuziehung einer Bodenkundlichen
Baubegleitung und die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes. Ziel der bodenkundlichen Bau-
begleitung ist es, die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rahmen von Baumaßnah-
men zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch ge-
eignete Maßnahmen zu vermeiden. Als fachliche Grundlage sollte DIN 19639 „Bodenschutz bei
Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ dienen.  Der Geobericht 28  Bodenschutz beim
Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema in Niedersachsen. Weitere Hinweise zur
Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bo-
denfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in
der Planungspraxis zu finden.

- 2 -

https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_31_2_2021
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_31_2_2021
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geober_28_2019
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geober_28_2019
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=1554&POS-BOX=32414811.8401423%7C5828438.26199996%7C32415106.4213775%7C5828732.0136951;4647&POS-MARK=false&L-LEG=docked)
https://www.lbeg.niedersachsen.de/karten_daten_publikationen/publikationen/geoberichte/geoberichte_8/geoberichte-8-823.html


Bei Rückbaumaßnahmen ist sicherzustellen, dass die natürlichen Bodenfunktionen wiederher-
gestellt werden. Mit dem niedersächsischen Windenergieerlass (gem. RdErl. d. MU, d. ML, d. MI
u. d. MW vom 20.07.2021) wird die Rückbauverpflichtung dahingehend konkretisiert, dass „(…)
grundsätzlich alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile sowie die zugehörigen Ne-
benanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige versiegelte Flächen (zurückzubauen
sind)“.  Ein  Verbleib  der  Fundamente  im  Boden  sollte  somit  ausgeschlossen  werden.
Beim Rückbau sind zudem bodenschutzfachliche Anforderungen zu beachten. Wir weisen hier-
zu neben den Ausführungen in Kap. 4.4 des Windenergieerlasses auf den Leitfaden der Bund/
Länder Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) hin.

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS  ®   Kartenserver  . Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung
und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.  Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-
sungen erfolgen. 

Sofern  Hinweise  zu  Salzabbaugerechtigkeiten  und  Erdölaltverträgen  für  Sie  relevant  sind,
beachten Sie bitte unser  Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zeichen:  LID.4-L67214-07-2024-
0001).

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel,  mögliche Konflikte gegenüber den raumplaneri-
schen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnah-
me wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist
weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die
Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Katrin May

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

- 3 -

https://www.lbeg.niedersachsen.de/download/207638/TOeB-Anfragen_zu_Salzabbaugerechtig-_keiten_und_Erdoelaltvertraegen_im_Rahmen_von_Flurbereinigungs-_verfahren.pdf
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fassung.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fassung.pdf
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Gewerbeaufsicht 
in Niedersachsen 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
Osnabrück 

 
Behörde für Arbeits-, Umwelt- und 
Verbraucherschutz 

 

  Sprechzeiten 
Mo-Do: 9:00 - 15:30 Uhr 
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

 Telefon 0541 503-500 
Fax 0541 503-501 
E-Mail poststelle@gaa-os.niedersachsen.de 
DE-Mail:  osnabrueck@gewerbeaufsicht-niedersachsen.de-
mail.de 
Internet www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de 

 Bankverbindung 
Norddeutsche Landesbank 
IBAN: DE53 2505 0000 0106 0252 81 
SWIFT-BIC: NOLADE2H 

 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
Johann-Domann-Str. 2  49080 Osnabrück 

  
 
 
 

Versand ausschließlich per Mail 
Samtgemeinde Fürstenau 
Schloßplatz 1 
49584 Fürstenau 

 

Bearbeiter/in 

Herr Schauer 

  E-Mail 

poststelle@gaa-os.niedersachsen.de 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Telefon Datum 

 OS 000029081-38 Srm 0541 503-552 03.06.2024 

    
64. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fürstenau 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei der o. g. Planung werden von Seiten des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück 
keine Bedenken erhoben.  

Empfehlungen im Hinblick auf Umweltbelange werden von hier aus im Parallelverfahren (Bebau-
ungsplan Nr. 23 „Sondergebiet Energiepark Berge-Süd“ der Gemeinde Berge) vorgeschlagen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage  

gez. Schauer 

 

Barlage, Henrike
Text Hervorheben

Barlage, Henrike
Text Hervorheben

Barlage, Henrike
Text Hervorheben

Barlage, Henrike
Text Hervorheben

Barlage, Henrike
Text Hervorheben



 
 

 

Bezirksstelle Osnabrück 
Außenstelle Bersenbrück 
Liebigstraße 4 
49593 Bersenbrück 
Telefon: 05439 9407-0 
Telefax: 05439 9407-39 

 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen ●
 Liebigstr. 4 ● 49593 Bersenbrück 

 
 

 

Samtgemeinde Fürstenau 

Fachdienst II 

Planen, Bauen und Soziales 

Schloßplatz 1 

49584 Fürstenau 

 

 

 

 

  

   

Ihr Zeichen Unser Zeichen Ansprechpartner | in Durchwahl E-Mail Datum 

III/5/60 2021001 Hannes Beune 0541/ 
56008-119 

Hannes.Beune@LWK-Niedersachsen.de 10.06.2024 

 
 
 

Bauleitplanung der Samtgemeinde Fürstenau 

64. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP), 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange gem. § 4 (1) BauGB 

 

Land- und forstwirtschaftliche Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Abstimmung mit dem Forstamt Weser-Ems nehmen wir zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung:  

 

Der ca. 5,3 ha große Geltungsbereich der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Samtgemeinde Fürstenau liegt ca. 1,5 km südlich vom Ortsausgang des Ortsteils Berge östlich 

von der Bippener Straße (L 102) südlich des Einmündungsbereichs der Gemeindestraße 

„Neustadt“ in die L 102. Das Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich als Acker und 

kleinflächig als Wald genutzt.  

 

Vorgesehen ist die Errichtung einer Windkraftanlage für die Umsetzung der Energiewende und 

Treibhausgasneutralität. Dafür ist die Erstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Vorgesehen 

ist die Ausweisung als Sondergebiet „Windenergieanlage“. Um den Verlust der Fläche für die 

Landwirtschaft möglichst gering zu halten, sollte die Ausweisung der nicht unmittelbar durch die 

Bebauung betroffenen Teilflächen auch als Fläche für die Landwirtschaft erfolgen.  

 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Osnabrück sieht den Geltungs-

bereich u.a. als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft vor. 

 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Fürstenau ist er als Fläche für die 

Landwirtschaft und teilweise Forst dargestellt.  

 
Immissionsschutzrechtlich ergeben sich aus dem Betrieb der in den Planunterlagen erläuterten 
Windkraftanlage keine speziellen Anforderungen an benachbarte landwirtschaftliche Nutzungen. 
Ein Hinweis auf von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen im Rahmen der 
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ordnungsgemäßen Bewirtschaftung möglicherweise ausgehende Geruchs-, Lärm- und Staub-
immissionen, die als ortsüblich hinzunehmen sind, sollte in den Flächennutzungsplan mit 
aufgenommen werden. 
 
Zum Schutz des Bodens vor Verdichtung bei bauzeitlicher Inanspruchnahme von Böden und 
Bodenmaterialien, die nach Bauabschluss wieder natürliche Bodenfunktionen erfüllen sollen, sind 
die Handlungsanleitungen der DIN 19639, DIN 19731 und DIN 18915 – wie in den vorliegenden 
Unterlagen beschrieben – umzusetzen. Für Hinweise zur fachlichen Anwendung der Normen steht 
die Landwirtschaftskammer beratend zur Verfügung. Darüber hinaus sollten die Hinweise des BVB 
[1] zu den Themen „Bodenkontamination, Rückbau und Folgenutzung“ Berücksichtigung finden.  
 
Der hier erzeugte Strom soll den ca. 1,4 km entfernten Energiepark Nord mit Energie versorgen. 

Hierfür müssen Verbindungsleitungen zum Energiepark verlegt werden, deren bauliche 

Auswirkungen auf die Agrarstruktur in dieser Stellungnahme ohne Berücksichtigung bleiben.   

 

Für einen vollständigen Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sind laut Kurzerläuterung 

voraussichtlich externe Kompensationsmaßnahmen erforderlich, die jedoch erst im weiteren 

Planverfahren konkret benannt werden sollen. Wir weisen deshalb vorsorglich bereits jetzt darauf 

hin, dass gem. § 15 Abs. 3 BNatSchG bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen ist. 

Insbesondere dürfen für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im not-

wendigen Umfang in Anspruch genommen werden. Deshalb ist zu prüfen, ob der Ausgleich oder 

Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Le-

bensräumen oder Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen erbracht werden kann, um möglichst 

zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden.  

 

Bei der Baumaßnahme ist nach dem Planvorhaben direkt Wald im Sinne des § 2 NWaldLG in der 

neusten Fassung vom 17.05.2022 betroffen. Die überplante Waldfläche ist mindestens im 

Verhältnis 1:1 in möglichst unmittelbarem Einzugsbereich auszugleichen. Bei Ersatz- und 

Ausgleichsflächen (Ersatzaufforstungen) sollte das Forstamt Weser-Ems beratend hinzugezogen 

werden. 

 

Über die o. g. Aspekte hinausgehende besondere Anforderungen an Umfang und Detaillierungs-

grad der Umweltprüfung bestehen von land- und forstwirtschaftlicher Seite nicht. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Hannes Beune 

                                                
1 BVB, Bundesverband Boden (2022): Bodenschutz und Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Positionspapier 
des Bundesverbands Boden e. V. Zeitschrift Bodenschutz 4/22. 
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Henrike Barlage

Von: T. Mehmann

Gesendet: Mittwoch, 5. Juni 2024 11:25

An: H. Barlage

Betreff: WG: Bauleitplanung der Gemeinde Berge: Bebauungsplan Nr. 23 

"Sondergebiet Energiepark Berge-Süd" - frühzeitige Beteiligung nach § 4 

Abs. 1 BauGB

Kategorien: in enaio angelegt

Und zu guter Letzt zur 64. Änderung? 

Mit freundlichen Grüßen  

Thomas Mehmann  

-------------------------------------  

Samtgemeinde Fürstenau  

Fachdienst I  

Außenstelle Gemeinde Berge  

Tempelstr. 8  

49626 Berge  

Telefon: 05435/95530-12  

Fax: 05435/2672  

E-Mail: mehmann@fuerstenau.de  

Homepage: www.fuerstenau.de  

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie  nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein 
sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, 
sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir weisen darauf hin, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da 
unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation haben. 
Wir versenden daher keine vertraulichen Daten unverschlüsselt per E-Mail über das Internet. 
  

Von: Anja Thurm <thurm@osnabrueck.ihk.de>  

Gesendet: Montag, 3. Juni 2024 13:14 

An: Berge <Berge@fuerstenau.de> 

Cc: Dimitri Gappel <gappel@fuerstenau.de>; N. Biermann <biermann@fuerstenau.de>; T. Mehmann 

<mehmann@fuerstenau.de> 

Betreff: AW: Bauleitplanung der Gemeinde Berge: Bebauungsplan Nr. 23 "Sondergebiet Energiepark Berge-Süd" - 

frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
  

Bauleitplanung der Gemeinde Berge:  
64. Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Sondergebiet Energiepark Berge-
Süd“ 

frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt bezüglich der o. g. Planung 

keine grundsätzlichen Bedenken vor. Unsere Stellungnahme gilt für beide o. g. Aufstellungsverfahren. Die 
Aufstellungsverfahren befinden sich zurzeit im frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Daher ist 

diese Stellungnahme nicht als abschließend zu verstehen. 
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Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuerrichtung einer Windenergieanlage durch die 

Ausweisung von Sondergebietsflächen geschaffen. Wir begrüßen die Planungen grundsätzlich vor dem Hintergrund 

des Ausbaus von erneuerbaren Energiequellen zur Sicherung der Versorgung im Rahmen der Energiewende. 

  

Grundsätzlich regen wir an, dass die Gebiete für Windenergie- und Fotovoltaikanlagen künftige 
Betriebserweiterungen ansässiger Unternehmen nicht beeinträchtigen dürfen. Daher sollten im Rahmen der 

endgültigen Festlegung der Standorte von Windenergieanlagen möglichst betriebsferne Standorte gewählt werden, 

um etwaige Beeinträchtigungen für Betriebsgelände und Betriebsabläufe gering zu halten. Sofern eine Einbeziehung 

von Betriebsgelände erwogen wird, sollte eine entsprechende Planung nur im Konsens mit dem Eigentümer bzw. 

dem Nutzer der Flächen erfolgen. Ebenso ist grundsätzlich davon abzusehen, dass auf Vorrang- und 

Vorbehaltsgebiete zur Rohstoffsicherung und -gewinnung Standorte von Windenergieanlagen geplant werden. 

Sofern eine Einbeziehung von Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur Rohstoffsicherung und -gewinnung erwogen wird, 

sollte eine entsprechende Planung ebenfalls nur im Konsens mit dem Eigentümer bzw. dem Nutzer der Flächen 

erfolgen. Im gegenwärtigen zweiten Beteiligungsverfahren zur Neuaufstellung des Regionalen 

Raumordnungsprogrammes (RROP) für den Landkreis Osnabrück ist für das Areal kein Gebiet zur Rohstoffgewinnung 
ausgewiesen, obwohl das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) dieses Gebiet als eine verzeichnete 

Lagerstätte 2. Ordnung mit volkswirtschaftlicher Bedeutung für den Abbau von Sand kennzeichnet. Hinsichtlich der 

Konkurrenz mit der geplanten Neuerrichtung einer Windenergieanlage ist eine Nutzung der Fläche in 

nachgeordneter Weise, auch zur Aufrechterhaltung einer funktionierenden Baustoffindustrie, zu prüfen. 

Beispielsweise wäre es vorstellbar, dass der Rohstoff in dieser Lagerstätte abgebaut würde und anschließend eine 

Windenergienutzung stattfinden könnte. 

  

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, der 

hauptsächlich in diesem Verfahrensgang ermittelt werden soll, haben wir weder Hinweise noch Anregungen. 

  

Freundliche Grüße 

 

Anja Thurm 

Projektleiterin Raumordnung  

Sachbearbeiterin Standortentwicklung 

 
Industrie- und Handelskammer 

Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim 

Standortentwicklung, Innovation und Energie 

 

Tel.: +49 541 353-213 

E-Mail: thurm@osnabrueck.ihk.de 

Internet: www.ihk.de/osnabrueck 

Neuer Graben 38, 49074 Osnabrück 

 

Aktuell und kompakt: Unser wöchentlicher Newsletter informiert Sie über Wirtschaftsthemen und Veranstaltungen! 

Die IHK auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X, Youtube und XING: 

                

 

Ihre Meinung ist gefragt! Hier können Sie uns Anregungen geben, Lob aussprechen oder KriRk äußern. 

  

Von: Berge <Berge@fuerstenau.de>  

Gesendet: Donnerstag, 25. April 2024 17:40 
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Henrike Barlage

Von: Grewe, Ingo (PI Osnabrück ZVD Zentrale Dienste) 
<ingo.grewe@polizei.niedersachsen.de>

Gesendet: Dienstag, 21. Mai 2024 15:41
An: H. Barlage
Betreff: Bauleitplanung der Samtgemeinde Fürstenau: 64. 

Flächennutzungsplanänderung
Anlagen: 64. FNP-Änderung Anschreiben TÖB § 4 I BauGB.pdf; Datenquelle Adressen 

TÖB SG.pdf

Kategorien: in enaio angelegt

Sehr geehrte Frau Barlage, 

  

zum momentanen Zeitpunkt konnten aus verkehrspolizeilicher Sicht keine näheren Angaben erlangt werden. 

Insofern fällt es schwer eine Stellungnahme abzugeben. Der verkehrspolizeiliche Bereich scheint aktuell nicht 
betroffen zu sein. 

  

Sollte sich dies ändern, bitte ich um Nachricht. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 

  

Ingo Grewe 

Polizeihauptkommissar 

Sachgebiet Verkehr | SAV 

 

 

Polizeiinspektion Osnabrück 

ZVD / Sachgebiet Verkehr 

Augustenburger Str. 62 | 49078 Osnabrück 

Tel.: +49 541 327-2571 | TkSoNe: 07-82-2571 

ingo.grewe@polizei.niedersachsen.de  

zvd-verkehr@pi-os.polizei.niedersachsen.de 

  

  
http://www.pd-os.polizei-nds.de 

 

 
  

           

  

  

  

Informationen zu den Transparenz- und Informationspflichten gem. Art. 13/14 Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter  
https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/wir_ueber_uns/service/datenschutz-113036.html 
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Henrike Barlage

Von: gembm@sg-fuerstenau.de

Gesendet: Sonntag, 9. Juni 2024 12:17

An: H. Barlage

Cc: M. Föcke; Daniel Holling

Betreff: AW: Bauleitplanung der Samtgemeinde Fürstenau: 64. 

Flächennutzungsplanänderung

Kategorien: in enaio angelegt

Guten Tag Frau Barlage, 

 

bezugnehmend auf die Bauleitplanung zum oben genannten Flächennutzungsplan hat die Feuerwehr der 

Samtgemeinde Fürstenau folgende Anmerkungen. 
 

Im Bereich des Plangebietes sollte ein Unterflurhydrant errichtet werden, um dort eine Löschwasserversorgung 

sicherzustellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andre Merlender 

 

 
 

Samtgemeindefeuerwehr Fürstenau 

Gemeindebrandmeister 

Neuenkamp 10 

49584 Fürstenau 

Tel.: 0175/ 2084432 

Tel.: 05901/ 5013085 

Mail: gembm@sg-fuerstenau.de 
 

Von: H. Barlage <barlage@fuerstenau.de>  

Gesendet: Freitag, 17. Mai 2024 07:02 
An: Agentur für Arbeit Osnabrück <Osnabrueck@arbeitsagentur.de>; Amprion GmbH 

(leitungsauskunft@amprion.net) <leitungsauskunft@amprion.net>; Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) 

Weser-Ems (ARL-WE-TOB@arl-we.niedersachsen.de) <ARL-WE-TOB@arl-we.niedersachsen.de>; Bischöfliches 

Generalvikariat Osnabrück <liegenschaften@bistum-os.de>; Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr <baiudbwtoeb@bundeswehr.org>; Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

(TOEB.NI@bundesimmobilien.de) <TOEB.NI@bundesimmobilien.de>; Deutsche Bahn AG 

<DB.DBImm.NL.HMB.Postfach@deutschebahn.com>; Deutsche Bahn AG (Jessica.Mohr@deutschebahn.com) 

<Jessica.Mohr@deutschebahn.com>; Deutsche Telekom Technik GmbH <Richtfunk-Trassenauskunft-

Dttgmbh@telekom.de>; Deutsche Telekom Technik GmbH (T-NL-N-PTI-12-Planungsanzeigen@telekom.de) <T-NL-N-

PTI-12-Planungsanzeigen@telekom.de>; Energie u. Geologie Landesamt f. Bergbau (toeb-
beteiligung@lbeg.niedersachsen.de) <toeb-beteiligung@lbeg.niedersachsen.de>; Erdgas Münster GmbH 

(leitungsauskunft-egm@nowega.de) <leitungsauskunft-egm@nowega.de>; Ericsson Services GmbH 

<bauleitplanung@ericsson.com>; Ev.-luth. Kirchenamt Osnabrück <matthias.funke@evlka.de>; Berge 

<Berge@fuerstenau.de>; Bippen <Bippen@fuerstenau.de>; Gemeindebrandmeister Andre Merlender <gembm@sg-

fuerstenau.de>; Gruppensprecher Friedhelm Spree <friedhelm-spree@t-online.de>; H. Tolsdorf 

<Tolsdorf@fuerstenau.de>; Handwerkskammer <bauleitplanung@hwk-osnabrueck.de>; IHK Osnabrück 2 

<thurm@osnabrueck.ihk.de>; Kabel Deutschland Vertrieb u. Service GmbH <pl_ne3_leer@kabeldeutschland.de>; 

Klosterrentamt Osnabrück <andreas.imwalle@klosterkammer.de>; koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de; 
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1

Henrike Barlage

Von: Christian.Diedrich@telekom.de
Gesendet: Montag, 10. Juni 2024 16:11
An: H. Barlage
Betreff: Fürstenau, Gem. Berge, 64. Änderung FNP "Sondergebiet Energiepark 

Berge-Süd", gem. § 4 Abs. 1 BauGB; Dazu Stellungnahme

Kategorien: in enaio angelegt

Sehr geehrte Frau Barlage,  
  
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. 
S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
  
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
  
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der 
Telekom informieren (Internet: https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder per Email: 
Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  
  
In Bezug auf unsere Richtfunkstrecken wenden Sie sich bitte an die Richtfunk-Trassenauskunft, Deutsche Telekom 
Technik GmbH, Wilhelm-Pitz-Str.1 in 95448 Bayreuth, 
E-Mail: Richtfunk-Trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
Für evtl. Strecken anderer Betreiber: 
Bundesnetzagentur, Referat 226, Richtfunk, Fehrbelliner Platz 3 in 10707 Berlin. 
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Diedrich 
  
  
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
PTI 12 
Christian Diedrich (He/Him) 
Team Betrieb 
Bauleitplanung 
Hannoversche Str. 6-8, 49084 Osnabrück 
+49 541 333-6107 (Tel.) 
+49 151 76995700 (Mobil) 
E-Mail: Christian.Diedrich@telekom.de 
www.telekom.de/netz 
  

 
  
Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: https://www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik 
  
  

               
  
Mehr Nachhaltigkeit und Teilhabe ermöglichen. 
  
Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsinitiative der Telekom:  
https://www.telekom.com/de/verantwortung/nachhaltig-leben/nachhaltigkeitslabel 
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

48
 9 

197

196
  3  

189

137
  1  

161

213
138

149
  1  

48
 8 

55
 2 

114
  1  

153
  2  

162

124/1

107
  1  

198
  1  

50
 2 

193
  1  

158

134

109
  1  

110

159
  1  

113

157
  1  

84

223
191

H e n n b e r g

G e r l a g e

O

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

YA

150 PVC

150
 PV

C

150
 PV

C

1975,6 Kontrollschacht !

±

415.234,21 5.8
28

.30
0,1

6

414.764,175.8
28

.30
0,1

6
414.764,17

5.8
28

.99
2,6

6 415.234,21

5.8
28

.99
2,6

6

1:2.500

Aufgestellt:

Gemarkung: Maßstab:

Planart: 
Wasserverband Bersenbrück Priggenhagener Straße 65

49593 Bersenbrück
Telefon: (05439) 94 06 0
Telefax: (05439) 94 06 62
Planausgabe am: 21.5.2024

Berge
Bersenbrück, den ........................................

Abwasser



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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